
Antrag auf Erteilung einer Unterschriftsbeglaubigung im Zusammenhang mit einer 

Verpflichtungserklärung nach § 68 Aufenthaltsgesetz 

Hinweise zum Ausfüllen des Antragsformulars: 

Zutreffendes bitte ankreuzen und lesbar ausfüllen, nichtzutreffendes bitte streichen. 

Bitte beachten Sie auch das beigefügte Merkblatt.  

Für weitere Fragen können Sie uns gerne anrufen: 07195 3 13 333 

Bitte füllen Sie den Antrag sehr deutlich und in Druckbuchstaben aus! 

I. Angaben zum Antragsteller

Familienname 

Vorname 

Adresse des Antragstellers 

Telefon/E-Mail (Angaben freiwillig) 

Geburtsdatum und Geburtsort 

Staatsangehörigkeit 

Personalausweis-oder Reisepassnummer 

Bei Ausländischen Staatsangehörigen : 

Aufenthaltstitel 

ÿ Niederlassungserlaubnis 

ÿ Aufenthaltserlaubnis bis 

Wie viel Personen leben in Ihrem Haushalt: ÿIch lebe allein 

ÿ Im Haushalt leben noch  weitere Personen 

Haben Sie Unterhaltsverpflichtungen weiteren 

Personen gegenüber? 

ÿ Ja, für  Personen in Höhe von  ¬ mtl. 

ÿ Nein 

Arbeitgeber / Tätigkeit 

II. Angaben zum  Arbeitgeber

Firma 

Adresse 



III. Angaben zum Gast

Familienname 

Vorname 

Geburtsdatum und Geburtsort 

Staatsangehörigkeit 

Adresse des Gastes im Ausland 

Reisepassnummer (Kopie bitte beifügen) 

Beziehung zum/zur Gastgeber/in 

Datum der Einreise 

Aufenthaltszweck/Dauer des Aufenthalts 

IV. Angaben zu weiteren Gästen (Ehegatten und/oder Kinder)

Familienname, Vorname 

Geburtsdatum und Geburtsort 

Reisepassnummer (Kopie bitte beifügen) 

6Männlich  6Weiblich 

1. Kind (Volljährige Kinder benötigen einen extra Antrag)

Familienname, Vorname 

Geburtsdatum und Geburtsort 

6Männlich  6Weiblich 

2. Kind

Familienname, Vorname 

Geburtsdatum und Geburtsort 

6Männlich  6Weiblich 



V. Sonstige Angaben

Anzahl der in den letzten 3.Monaten abgegebenen 

Verpflichtungserklärungen 

ÿ keine 

ÿ Ja, am  (Datum) 

Der von mir eingeladene Besuch soll auch bei mir wohnen ÿ Ja 

ÿ Nein, die Unterbringung erfolgt 

bei (bitte Name und Anschrift 

angeben!) 

Ich bestreite meinen Lebensunterhalt aus folgendem 

Einkommen 

ÿ selbständig 

ÿ Arbeitnehmer 
ÿ Rentner 

ÿ Sonstiges 

(bitte Nachweis beifügen) 

VI. Unterlagen die Sie mitbringen müssen:

- Ihr eigener Reisepass oder Personalausweis im Original.
- Verdienstnachweise der letzten drei Monate des Gastgebers (Original+Kopie)
- Bearbeitungsgebühr in Höhe von 29,00¬ je Verpflichtungserklärung.
- Bitte eine Passkopie Ihres Gastes oder Ihrer Gäste mitbringen.
- Nachweis Darlehensverpflichtungen (Kontoauszüge der letzten drei Monate) 

Bei zu geringen Einkünften kann KEINE Verpflichtungserklärung ausgestellt werden. 

Wichtiger Hinweis: 

Die hier geforderten Daten entsprechen den Vorgaben des Innenministeriums sowie der >Hinweisen 

zur Verwendung der Bundeseinheitlichen Formulars der Verpflichtungserklärung< (§68 

Aufenthaltsgesetz). Die Angaben zu diesem Antrag sind freiwillig und werden hier vertraulich und nur 

für diesen Zweck verwendet. Die Angaben zum Einkommen und Wohnverhältnisse werden auf der 

Verpflichtungserklärung nicht vermerkt, sie dienen lediglich der Ausländerbehörde zur Prüfung. Über 

die Erteilung oder Ablehnung eines Visumsvertrages entscheidet allein die deutsche 

Auslandsvertretung, die Ausländerbehörde hat hierauf keinen Einfluss. 

Dieses Formular ist immer vollständig auszufüllen, insbesondere die Angaben zum Einkommen und 

der im Haushalt lebenden Personen, eine Bearbeitung ist hier sonst nicht oder nur mit 

Verzögerungen möglich. 

Mit der Unterschrift wird die Richtigkeit der Angaben bestätigt, falsche Angaben sind ggf. strafbar 

(§95 Abs. 2 Ziff. 2 Aufenthaltsgesetz)

Winnenden,  den 

 Datum  Unterschrift Antragsteller  Unterschrift Ehegatte 



 

 
 
 
 
Große Kreisstadt Winnenden                                               Informationen erhalten 

Amt für öffentliche Ordnung 

       _______________________________ 

       Datum, Unterschrift 

 

Informationen für Verpflichtungsgeber zur Abgabe einer 

Verpflichtungserklärung 

1. Umfang der eingegangenen Verpflichtungen 

Die Verpflichtung umfasst die Erstattung sämtlicher öffentlicher Mittel, die für den 

Lebensunterhalt einschließlich der Versorgung mit Wohnraum sowie der Versorgung im 

Krankheitsfall und bei Pflegebedürftigkeit aufgewendet werden, z.B. Kosten für Ernährung, 

Bekleidung, Wohnraum (privat oder im Hotel) sowie Kosten für Arzt, Medikamente, Krankenhaus, 

Pflegeheim oder sonstige medizinische notwendige Behandlungen. Aus diesen Gründen empfiehlt 

sich der Abschluss einer Krankenversicherung. 

Der Verpflichtungsgeber hat im Krankheitsfall auch für die Kosten aufzukommen, die nicht von 

einer Krankenkasse übernommen werden, bzw. die über der Versicherungssumme der 

Krankenversicherung liegen. 

Die Verpflichtung umfasst auch die Kosten einer möglichen zwangsweisen Durchsetzung der 

Ausreiseverpflichtung nach §66 und §67 AufenthG. Derartige Abschiebungskosten sind z.B. 

Reisekosten (Flugticket und/oder sonstige Transportkosten), evtl. Kosten der 

Sicherheitsbegleitung sowie Kosten der Abschiebungskraft. 

2. Dauer der eingegangenen Verpflichtung 

Die aus der Verpflichtungserklärung resultierende Verpflichtung erstreckt sich unabhängig von der 

Dauer des zugrunde liegenden Aufenthaltstitels auf den gesamten sich der Einreise bzw. der 

Erteilung anschließenden Aufenthalt für einen Zeitraum von fünf Jahren, auch auf die Zeiträume 

eines möglichen illegalen Aufenthalts. 

Im Regelfall endet die Verpflichtung mit dem Ende des vorhergesehenen Gesamtaufenthalts oder 

dann, wenn der ursprüngliche Aufenthaltszweck durch einen anderen ersetzt und dafür ein neuer 

Aufenthaltstitel erteilt wurde. 

Die Verpflichtungserklärung erlischt vor Ablauf des Zeitraums von 5 Jahren ab Einreise des 

Ausländers jedoch nicht durch Erteilung eines humanitären Aufenthaltstitels nach Abschnitt 5 des 

Kapitels 2 AufenthG oder durch Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft nach § 3 oder des 

subsidiären Schutzes nach § 4 des Asylgesetztes. 

Die einseitige Kündigung der Verpflichtungserklärung ist nicht möglich! 

 



 

 

3. Vollstreckung 

Die aufgewendeten öffentlichen Mittel können im Wege der Vollstreckung zwangsweise 

beigetrieben werden. 

 

4. Sonstiges 

Alle zur Abgabe der Verpflichtungserklärung nötigen Angaben und Nachweise sind freiwillig. Eine 

Verpflichtungserklärung ist aber unbeachtlich, wenn aufgrund fehlender Angaben die Bonität nicht 

geprüft werden kann.  

Unrichtige und unvollständige Angaben können nach § 95 AufenthG strafbar sein (z.B. bei 

vorsätzlichen unrichtigen oder unvollständigen Angaben) und mit einer Geldstrafe oder 

Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren geahndet werden. 

Da die Verpflichtungserklärung bei der Auslandsvertretung oder der Ausländerbehörde abgegeben 

werden muss, empfiehlt es sich, zuvor eine Kopie für die eigenen Unterlagen zu fertigen. 

Nur vor der Vorlage der Verpflichtungserklärung bei der Auslandsvertretung oder der 

Ausländerbehörde kann noch von der Verpflichtung zurückgetreten werden. 

Sobald Sie die Verpflichtungserklärung aus der Hand gegeben haben, müssen Sie für die 

entstehenden Kosten eintreten, auch wenn Sie sich mit dem/der Begünstigten überworfen haben. 

Eine einseitige Kündigung ist nicht möglich! 

Wenn Sie in Winnenden wohnen und eine Verpflichtungserklärung unterschreiben wollen, müssen 

Sie persönlich bei der Stadtverwaltung Winnenden in der Buergerservicestelle in der Torstraße 10 

vorsprechen. Bitte achten Sie darauf, dass Sie die auf dem Antrag aufgeführten Unterlagen und 

die Bearbeitungsgebühr von 29,00¬ dabei haben. Ferner können Sie zu einer wesentlichen 

Beschleunigung der Bearbeitung und damit einer Verkürzung der Wartezeiten beitragen, wenn Sie 

die erforderlichen Angaben bereits Zuhause ergänzen und ausgefüllt mitbringen. 

Vielen Dank im Voraus! 

Ihre Buergerservicestelle und Ausländerbehörde der Stadt Winnenden 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprechzeiten der Bürgerservicestelle 

Mo. 08.00 Uhr 3 18.00 Uhr 

Di.  08.00 Uhr 3 16.00 Uhr 

Mi.  08.00 Uhr 3 16.00 Uhr 

Do.  07.00 Uhr 3 18.00 Uhr 

Fr.   08.00 Uhr 3 13.00 Uhr 

Rathausbesuch nur mit vorheriger Terminvereinbarung möglich 



 

 
 
Ausländerbehörde: Stadt Winnenden 

 

Erklärung des Verpflichtungserklärenden vor der ABH / AV 

zur Abgabe der Verpflichtungserklärung 

 

vom:  

Nr.: 

 

 

„Ich bestätige, vor Abgabe der Verpflichtungserklärung auf folgende Punkte ausdrücklich 
hingewiesen orden zu sein: 

 

 

1. Umfang der eingegangenen Verpflichtungen 

 

Die Verpflichtung umfasst die Erstattung sämtlicher öffentlicher Mittel, die für den 

Lebensunterhalt eines Ausländers einschließlich der Versorgung mit Wohnraum sowie der 

Versorgung im Krankheitsfall und bei Pflegebedürftigkeit aufgwendet werden, z.B. Kosten für 

Ernährung, Bekleidung, Wohnraum (privat, im Hotel oder in einer durch öffentlich-rechtlichen 

Träger gestellten Unterkunft) sowie Kosten für Arzt, Medikamente, Krankenhaus, Pflegeheim 

oder sonstige medizinisch notwendige Behandlungen. Dies gilt auch, soweit die 

Aufwendungen auf einem gesetzlichen Ansprich des Ausländers beruhen, im Gegensatz zu 

Aufwendungen, die auf einer Beitragsleistung beruhen. Aus den genannten Gründen 

empfiehlt sich der Abschluss einer Krankenversicherung.  

 

Der Verpflichtungserklärende hat im Krankheitsfall auch für die Kosten aufzukommen, die 

nicht von einer Krankenkasse übernommen werden bzw. die über der Versicherungssumme 

der Krankenversicherung liegen. Das Vorliegen ausreichenden Krankenversicherungsschutzes 

wird unabhängig von der Abgabe einer Verpflichtungserklärung im Rahmen des 

Visumverfahrens geprüft und ist eine Voraussetzung für die Visumerteilung.  

 

Die Verpflichtung mufasst auch die Kosten einer möglichen zwangsweisen Durchsetzung der 

Ausreiseverpflichtung nach §§ 66,67 AufgenthG. Derartige Abscheibungskosten sind z.B. 

Riesekosten (Flugticket und/oder sonstige Transportkosten), evtl. Kosten einer 

Sicherheitsbegleitung sowie Kosten der Abschiebungshaft.  

 

2. Dauer der eingegangenen Verpflichtungen 

 

Die aus der Verpflichtungserklärung resultierende Verpflichtung erstreckt sich unabhängig 

von der Dauer des zugrunde liegenden Aufenthaltstitels auf den Aufenthaltszeitraum von fünf 

Jahren ab dem Zeitpunkt der Einreise oder bei bereits im Bundesgebiet aufhältigen 

Ausländern ab Erteilung des Aufenthaltstitels im Bundesgebiet und schließt auch Zeiträume 

eines möglichen illegalen Aufenhtalts ein. 

 

Die Verpflichtung endet vor Ablauf von fünf Jahren mit dem Ende des vorgesehenen 

Gesamtaufenthaltes oder dann, wenn der ursprüngliche Aufenthaltszweck durch einen 



 

anderen ersetzt und dafür ein neuer Aufenthaltstitel erteilt wurde. Die Verpflichtung erlischt 

nicht vor Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren, wenn ein Asylverfahren angestrengt wird. Dies 

gilt auch dann, wenn das Asylverfahrenmit der Asylanerkennung, der Zuerkennung der 

Flüchtlingseigenschaft oder des subsidiaären Schutzes positiv abgeschlossen bzw. wenn ein 

Aufenthaltstitel nach Abschnitt 5 des Kapitels 2 des Aufenthaltsgesetzes erteilt wird. 

 

Für Kosten, die durch die Durchsetzung einer räumlichen Beschränkung, die Zurückweisung, 

Zurückschiebung oder Abschiebung entstehen (vgl. § 66 Abs. 1 AufenthG ), haftet der 

Verpflichtungserklärende zeitlich unbegrenzt.  

 

3. Vollstreckbarkeit 

 

Für die aufgewendeten öffentlichen Mittel besteht ein öffentlich-rechtlicher 

Erstattungsanspruch. Dieser wird durch Leistungsbescheid geltend gemacht. Der 

Erstattungsanspruch kann im Wege der Vollstreckung zwangsweise beigetrieben werden.  

 

4. Freiweilligkeit der Angaben 

 

Alle von mir gemachten Angaben und Nachweise beruhen auf Freiwilligkeit. Mir ist dabei 

bewusst, dass eine Verpflichtungserklärung unbeachtlich ist, wenn aufgrund fehlender 

Angaben die Bonität nicht geprüft werden kann.  

 

Ich wurde belehrt, dass unrichtige und unvollständige Angaben strafbar sein können (z.B. bei 

vorsätzlichen, unrichtigen oder unvollständigen Angaben, vgl. § 95 AufenthG – Freiheitsstrafe 

bis zu drei Jahren oder Geldstraße). 

 

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten gemäß § 69 Abs. 2 Nummer 2 lit. g AufenthV 

und ggf. Art. 9 Nr. 4 lit. f) i.V.m Art. 23 Abs. 1 VIS-VO gespeichert werden.  

 

Ich wurde darauf hingewiesen, dass zusätzlich zur Vorlage des Originals eine Ablichtung der 

Verpflichtungserklärung bei der Auslandsvertretung abzugeben ist und somit vor 

Antragstellung eine Kopie gefertigt werden sollte.  

 

Weiterhin bestätige ich, zu der Verpflichtung auf Grund meiner wirtschaftlichen Verhältnisse 

in der Lage zu sein und erkläre, dass ich keine weiteren Verpflichtungen eingegangen bin, die 

die Garantiewirkung der aktuellen Verpflichtungserklärung gefährden.“ 

 

Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass ich den Inhalt dieser Belehrung verstanden und 

einen Abdruck davon erhalten habe.  

 

Name:  _______________________________ 

 

Vorname: _______________________________ 

 

Unterschrift des Verpflichtenden: 

 

___________________________________________ 

Datum, Unterschrift  




